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Begleitwort 

Hinweisgeber und Whistleblower im Zusammenhang mit 

der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit wirksam vor Re-

pressalien schützen — dies ist Gegenstand der EU-Whist-

leblower-Richtlinie und dem neuen, deutschen Hinweisge-

berschutzgesetz (HinSchG), welches am 02.07.2023 in 

Kraft getreten ist. 

Vorliegendes Textbuch enthält die Einzelvorschrift und ver-

steht sich als handliches Werkzeug für interne Meldestel-

lenbeauftragte in deutschen Unternehmen und Behörden, 

sowie für die tätigen Beschäftigten bei externen Meldestel-

len des Bundes und der Länder, sowie für Jurist*innen in 

Unternehmen und Behörden. Es ermöglicht dem Rechts-

anwender ein schnelles Nachschlagen der Vorschriften für 

die tägliche Berufs- und Ausbildungspraxis. 

Der Herausgeber freut sich stets über Feedback und Anre-

gungen zu der vorliegenden Auflage dieses Werkes, am 

besten per E-Mail an buero-nolte@am-nolte.de. 

Traunstein, im Dezember 2023 

Andreas Maximilian Nolte 
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Hinweisgeberschutzgesetz 
(HinSchG) 

Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Perso-
nen 

vom 31. Mai 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 140) 

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 31.5.2023 I Nr. 140 vom 
Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. 
Es tritt gem. Art. 10 Abs. 2 dieses G am 2.7.2023 in Kraft. § 
41 tritt gem. Art. 10 Abs. 1 dieses G am 3.6.2023 in Kraft.  

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften  

§ 1 Zielsetzung und persönlicher Anwendungsbe-
reich  

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz von natürlichen Per-

sonen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit 
oder im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Informationen 
über Verstöße erlangt haben und diese an die nach diesem 
Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen 
(hinweisgebende Personen).  

(2) Darüber hinaus werden Personen geschützt, die Ge-
genstand einer Meldung oder Offenlegung sind, sowie 
sonstige Personen, die von einer Meldung oder Offenle-
gung betroffen sind.  

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich  

(1) Dieses Gesetz gilt für die Meldung (§ 3 Absatz 4) und 
die Offenlegung (§ 3 Absatz 5) von Informationen über  
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